
Darf eine verbeamtete Lehrkraft in NRW die
angeheiratete(n) Nichte/Neffen unterrichten?
Beitrag von „chemikus08“ vom 15. Juni 2025 18:06

Und wenn jemand wissen möchte was der §33 denn so aussagt, erinnert Euch an Eure
Vereidigung, da habt Ihr die westlichen Inhalte laut und deutlich für Euch verbindlich erklärt.
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https://www.lehrerforen.de/thread/68721-darf-eine-verbeamtete-lehrkraft-in-nrw-die-angeheiratete-n-nichte-neffen-
unterri/?postID=907366#post907366
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